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Norm

GVG Tir 1996 §28 Abs7;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Damit, dass die beschwerdeführende Partei in der Beschwerde einräumt, sie habe "weder behauptet, sie wäre Partei

der einzelnen vor der Landes-Grundverkehrskommission durchgeführten und abgeschlossenen Verfahren gewesen,

noch dass sie übergangene Partei ist", gesteht sie zu, dass ihr ein subjektives Recht im Zusammenhang mit einem

"Rechtserwerb an einem Baugrundstück" nicht zukommt. Sie kann daher ein Recht zur Erhebung der Beschwerde

insoweit nicht von § 28 Abs. 7 letzter Satz Tir GVG 1996 ableiten.
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